
Wie streng die rechtlichen Maßstäbe tatsächlich sind, 
wo typische Risiken liegen und was Zahnärzte orga-
nisatorisch tun können, um auf der sicheren Seite zu 
sein, erläutert Michael Lennartz im Interview mit Katja 
Kupfer. Er ist Rechtsanwalt mit Spezialisierung auf
Medizinrecht, Inhaber der Kanzlei lennmed.de Rechts-
anwälte, Justiziar des Freien Verbands Deutscher 
Zahnärzte sowie Lehrbeauftragter im LL.M.-Studien-
gang „Medizinrecht“ an der Universität Düsseldorf. 
Darüber hinaus beschäftigt er sich auch jenseits klas-
sischer Mandatsarbeit mit medizinrechtlichen Frage-
stellungen, unter anderem als Host des Kanzlei-Pod-
casts Lenni & friends. Im Interview ordnet er die Fort-
bildungspflicht aus juristischer Sicht ein, erklärt die 
Eskalationsstufen bei Verstößen und zeigt auf, warum 
gerade Praxisinhaber die Fortbildungsnachweise im 
eigenen Team nicht dem Zufall überlassen sollten.

Die Fortbildungspflicht wird von vielen Zahnärzten 
als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Juris-
tisch ist sie jedoch deutlich mehr als eine bloße 
Empfehlung. Welche rechtliche Bedeutung hat die 
Fortbildungspflicht für Vertragszahnärzte und auf 
welchen gesetzlichen Grundlagen basiert sie?
Eine Fortbildungspflicht ist seit Langem im Berufsrecht 
verankert. So sieht z. B. § 5 der Berufsordnung der 
Bayerischen Zahnärzte vor, dass ein Zahnarzt, der 
seinen Beruf ausübt, verpflichtet ist, sich in dem Um-
fange beruflich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und 
Entwicklung der zur Berufsausübung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten notwendig ist. Seit 2004 
gibt es auch im Vertrags(zahn-)arztrecht eine aus-
drückliche Fortbildungspflicht der Vertragszahnärzte, 

die in § 95 d Sozialgesetzbuch V geregelt ist und bis-
weilen auch als „Zwangsfortbildung“ bezeichnet wird. 
Diese Fortbildungspflicht gilt auch entsprechend für 
ermächtigte Zahnärzte, angestellte Zahnärzte eines 
MVZ sowie für angestellte Zahnärzte eines Vertrags-
zahnarztes. Hiernach ist jeder in die Fortbildungs-
pflicht einbezogene Zahnarzt zur regelmäßigen fach-
lichen Fortbildung verpflichtet und muss alle fünf 
Jahre gegenüber seiner KZV nachweisen, dass er 
dieser Pflicht mit dem Nachweis von 125 Fortbildungs-
punkten in den zurückliegenden fünf Jahren nachge-
kommen ist. Die „Bepunktung“ der Fortbildung richtet 
sich nach den Bewertungskriterien der BZÄK und der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK). Der Nachweis mit den ausge-
stellten Fortbildungszertifikaten kann bei der KZV ge-
führt werden, wenn mindestens 125 Punkte nachge-
wiesen werden können. 

Fehlende oder verspätete Nachweise werden im 
Praxisalltag häufig unterschätzt, nicht zuletzt, weil 
Sanktionen oft zeitverzögert greifen. Welche Kon-
sequenzen drohen konkret, wenn Zahnärzte den 
Fortbildungsnachweis nicht fristgerecht erbringen?
Die Fälle sind uns leider auch schon öfters in der an-
waltlichen Praxis begegnet, und man sollte diese Ver-
pflichtung auch im Hinblick auf angestellte Zahnärzte 
ernst nehmen. Eine erste spürbare Konsequenz ist, 
dass es bei Nichteinhaltung der Fortbildungspflicht
zu Leistungskürzungen via KZV kommt. Erbringt z. B. 
ein Zahnarzt den erforderlichen Nachweis nicht oder 
nicht vollständig, führt dies nach den gesetzlichen
Regelungen zu einer Kürzung des Vergütungsanspru-

Fortbildungspfl icht:
Wann es für Zahnärzte 
rechtlich kritisch wird
Fortbildung gehört für Zahnärzte zum Berufsalltag. Trotzdem wird ihre rechtliche Bedeutung 
häufig unterschätzt. Dabei ist sie weit mehr als eine standesrechtliche Selbstverpflichtung. 
Fehlende oder unvollständige Fortbildungsnachweise können handfeste Konsequenzen haben – 
von Honorarkürzungen bis hin zum Entzug der Zulassung. Spätestens seit sozialgerichtlichen 
Entscheidungen ist klar: Wer die Fortbildungspflicht dauerhaft ignoriert, setzt nicht nur seine 
Abrechnung, sondern im Extremfall auch seine berufliche Existenz aufs Spiel.

Katja Kupfer
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ches für die ersten vier Quartale, die auf den Fünfjah-
reszeitraum folgen, um zehn Prozent, ab dem fünften 
Quartal um 25 Prozent. Fehlende Nachweise können 
innerhalb von zwei Jahren nachgereicht werden. Die 
Honorarkürzung bleibt allerdings bis zum Ende des 
Quartals der Nachweisvorlage bestehen. 

Einige Gerichtsurteile zeigen, dass Verstöße gegen 
die Fortbildungspflicht im Extremfall existenzielle 
Folgen haben können. Unter welchen Vorausset-
zungen kann ein Verstoß gegen die Fortbildungs-
pflicht tatsächlich zum Entzug der Zulassung füh-
ren? 
Allein die Regelung in § 95 d Abs. 3 SGB V ist schon 
ohne Urteile „knochenhart“. Erbringt ein Vertragsarzt 
den Fortbildungsnachweis nicht spätestens zwei Jahre 
nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums, soll die KZV un-
verzüglich gegenüber dem Zulassungsausschuss ei-
nen Antrag auf Entziehung der Zulassung stellen. 
Wird die Zulassungsentziehung abgelehnt, endet die 
Honorarkürzung nach Ablauf des Quartals, in dem 
der Vertragsarzt den vollständigen Fortbildungsnach-
weis des folgenden Fünfjahreszeitraums erbringt. In 
der Praxis gibt es bereits verschiedene Urteile, die zu 
Kürzungen bis hin zu einer Zulassungsentziehung ge-
führt haben. So kommt z. B. das Sozialgericht Marburg 
bereits mit Urteil vom 23.05.2016 (S 12 KA 2/16) zu 
dem Ergebnis, dass eine beharrliche Nichterfüllung 
der ärztlichen Fortbildungspflicht die Entziehung der 
Zulassung rechtfertigen kann. In dem konkreten Fall 
konnte ein Neurochirurg keine Nachweise für Fortbil-
dungen im Zeitraum von 2007 bis 2012 vorlegen, wes-
wegen ihm die zuständige KV mit Honorarkürzungen 

drohte. Nach mehreren Mahnungen entzog der Zu-
lassungsausschuss für Ärzte dem Kläger die Zulas-
sung, was vor dem Sozialgericht Marburg Bestand 
hatte. Zu dem gleichen Ergebnis kam beispielsweise 
auch das Sozialgericht Hamburg in seinem Urteil vom 
17.07.2024 (Az. S3 KA 84/22), wonach die vertragsärzt-
liche Zulassung entzogen werden kann, wenn der 
Fortbildungspflicht nicht entsprochen wird. 

In der Praxis scheitert die Fortbildungspflicht nicht 
selten weniger am Willen als an Organisation und 
Dokumentation. Welche typischen Fehler beobach-
ten Sie beim Umgang mit Fortbildungspflichten?
Man schiebt sie auf die lange Bank, vergisst die Ver-
pflichtung bisweilen oder hat seine angestellten Zahn-
ärzt/-innen nicht auf dem Radar. Naht das Ende des 
Nachweiszeitraumes, gibt es bisweilen leichte bis 
mittlere Panik, ähnlich wie wenn die lästige Steuer-
erklärung abgegeben werden muss und das Finanz-
amt mahnt. 

„Die Fortbildungspflicht gibt 

es, und man sollte das Beste 

daraus machen. Rechtlich 

sollte man sich über die

Konsequenzen einer Nicht­

erfüllung der Fortbildungs-

verpflichtung klar sein und 

schauen, dass es nicht so 

weit kommt. In Arbeits-

verträgen für angestellte 

Zahnärzte sollte meines

Erachtens ausdrücklich auf 

die Fortbildungspflicht hin-

gewiesen werden, allein um 

das erforderliche Bewusst­

sein zu schaffen.“

Michael Lennartz
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Welche Empfehlungen geben Sie Zahnärzten, 
um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein?
Fortbildung ist kein Selbstzweck, und sie ist auch 
für andere freie Berufe essenziell und sinnvoll, 
auch um up to date zu bleiben. Auch für die Außen-
darstellung gegenüber dem Patienten ist es sicher 
von Vorteil – tue Gutes und sprich darüber! Fort-
bildung kann auch viel Spaß machen, was ich per-
sönlich z. B. bei den Sommer- und Winterkongres-
sen des FVDZ immer wieder erleben durfte. Die 
Fortbildungspflicht gibt es, und man sollte das 
Beste daraus machen. Rechtlich sollte man sich 
über die Konsequenzen einer Nichterfüllung der 
Fortbildungsverpflichtung klar sein und schauen, 
dass es nicht so weit kommt. In Arbeitsverträgen 
für angestellte Zahnärzte sollte meines Erachtens 
ausdrücklich auf die Fortbildungspflicht hingewie-
sen werden, allein um das erforderliche Bewusst-
sein zu schaffen. 

Fortbildung ist nicht nur berufsrechtlich rele-
vant, sondern kann auch im Haftungskontext 
eine Rolle spielen. Welche Bedeutung kann ein 
fehlender oder lückenhafter Fortbildungsnach-
weis in Haftungsfällen oder bei Behandlungs-
fehlervorwürfen haben?
Es geht hier primär um berufsrechtliche und ver-
tragszahnärztliche Fortbildungspflichten, wobei 
Wechselwirkungen bei Haftungsfällen denkbar 
sind. Ohne Fortbildung wird es kaum gelingen, 
z. B. neue Leitlinien und Richtlinien oder alternative 
Behandlungsmaßnahmen im bisweilen erforder- 
lichen Umfang berücksichtigen zu können. 

Gerade bei Neueinstellungen geraten Praxis- 
inhaber häufig in eine rechtliche Mitverantwor-
tung, die ihnen nicht immer bewusst ist. Welche 
Risiken entstehen, wenn die Fortbildungsbiogra-
fie eines neu eingestellten Zahnarztes unvoll-
ständig ist?
Anzuraten ist, sich durch Nachweis der bisherigen 
Fortbildungen des Mitarbeiters auf Stand zu brin-
gen. Blindflug wäre schlecht, und es sollte trans-
parent geklärt werden, wie der Status quo ist, da-
mit es später nicht zu Kürzungen kommt.

Mit wachsender Teamgröße wird die Fortbil-
dungsorganisation komplexer und rechtlich sen-
sibler. Wie sollten Praxisinhaber organisatorisch 
vorgehen, um Fortbildungspflichten – auch im 
Team – rechtssicher zu dokumentieren und zu 
kontrollieren?
Bei großen Praxiseinheiten kann es tatsächlich 
recht komplex werden. Wichtig sind zunächst 
transparente Regelungen im Arbeitsvertrag. Dies 
beinhaltet z. B. Regelungen, ob und in welchem 
Umfang für Fortbildungen bezahlt oder nicht be-
zahlt freigestellt wird oder ob bei Fortbildungen 
zugunsten eines Mitarbeiters eine Bindung über 
Rückzahlungsklauseln vereinbart wird. Essenziell 
ist, den Stand der Fortbildungen und die Wert- 
haltigkeit der Zertifikate entspre-
chend der BZÄK- und DGZMK-Vor- 
gaben bei den Mitarbeitern im Blick 
zu behalten.

Vielen Dank für das Gespräch.

„Bei Nichteinhaltung der Fortbildungspflicht kommt es zu

Leistungskürzungen via KZV. Erbringt z. B. ein Zahnarzt den

erforderlichen Nachweis nicht oder nicht vollständig, führt

dies nach den gesetzlichen Regelungen zu einer Kürzung des 

Vergütungsanspruches für die ersten vier Quartale, die auf den 

Fünfjahreszeitraum folgen, um zehn Prozent, ab dem fünften 

Quartal um 25 Prozent. Fehlende Nachweise können innerhalb 

von zwei Jahren nachgereicht werden.“

lennmed.de 
Rechtsanwälte
[Infos zur 
Kanzlei]
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Grow Stronger

wird vollständig durch 
körpereigenen Knochen 
ersetzt – bis zu 50 %
innerhalb von 12 Wochen

keine menschlichen 

oder tierischen Zellen

keine Kollagen-

membranen notwendig

Hier geht es zum 

aktuellen 
EthOss 
Angebot: 

Echte biologische,  
patienteneigene 
Knochenregeneration

Freilegen des eingewach-
senen Implantats mittels 
Tri Hawk Rosenbohrer 

50 % körpereigene 
Knochen nach 12 Wochen

Auffüllen des 
Defektes mit EthOss 
Knochenregeneration

Eigenknochenbildung 
nach 12 Wochen über das 
Implantat hinaus 

Stabiles Augmentat, beschleunigte 
Vaskularisierung im Defekt, 
unkomplizierte Handhabung und 
rückstandsloser Abbau des Materials. 
Ethoss® steht für biologische und 
vollständige Regeneration eines 
Defektes mit patienteneigenem 
Knochen. Was kann man daran nicht 
mögen?

Ein Knochenaufbaumaterial, 
das vorhersagbar funktioniert. 
EthOss® benutzen wir bei jedem 
Knochenaufbau.

Dr. Henrik-Christian Hollay, München

Malte Schäfer, Saarbrücken


